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A n z e

àschreikllng.
Thells wegm ausgelaufener Amtsdauer, theils wegen

Erweiterung der Anstalt und Vermehrung der Lehr-
kräste werden nachfolgende Lehrerstellen am Pro-
gymnasium in Thun auf nächftkommenden t. Mai
zur Bewerbung ausgeschrieben:

»à Die Stellen von Klassenlehrern an der s. und

4. Klaffe Auf diesen zwei Stufen wird zwar für
den Unterricht das System der Klassenlehrer fest-

gehalten, jedoch ist der Austausch in den einzelnen
Fächern unter den beiden Lehrern nicht ausge-
schloffen. Zed« der beiden Stellen verpflichtet zu
höchstens 32 Stunden Unterricht in der Woche
und ist mit Fr. 2200 jährlich besoldet,

b. Die Lehrerfitelle« an der t., 2. und 3. Klaff«
nach dem Fach system für wöchentlich:

». 2t Stunden lateinische Sprache.

d. s griechische

v. IS französische
ck. 8 englische

e. 12 deutsch»

e 18 » Mathematik.

e- t „ Religion.
d. t » Geschichte.

Î. t » Geographie.

k 2 » Naturgeschichte.

l. 4 Naturlehr« (Physik u. Chemie).

M t » Technisches Zeichnen.

n Z » Freihandzeichnen.

p? t Schönschreiben.

4 Singen.
Die Besoldung der Fachlehrer richtet stch nach der

Anzahl der wöchentliche» Unterrichtsstunden, wobei siir

die Fächer und. » und l» Fr. 105, für die Fächer

s»b litt. « bis und mit m Fr. SZ, und für die Fâcher

sud. litt. », » und p Fr. S0 auf eine wöchentliche

Stunde berechnet werden.

Anmeldungen für diese Lehrerkellen sind bis und mit
dem 3t. März nächsthin dem Präsidenten der Schvl-
kommission, Hrn. Pfarrer Hopf in Thun, schriftlich

einzureichen. Die Bewerber für die Fachlehrerstellen

haben genau die einzelnen Fächer zu bezeichnen, für
welche sie sich anmelden-

Lin Hauslehrer,
der im Umfange der thurgauischen Primär- und Se-
kundarschulstufe zu unterrichten befähigt ist, findet eine

angenehme Anstellung, die entsprechenden Falls längere
Zeit dauert. Offerten unter Chiffre g A. befördert
die Erpedition der Lehrerzeitung.
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igen.
Ausschreibung einer Sekundär-

lehrerstelle.
Die Stelle eines Lehrers an die neu gegründete

Sekundärschule v. evang. Linthal wird anmit zur freien
Bewerbung ausgeschrieben. Die Bewerber wollen sich

unter Beifügung der Zeugnisse bis spätestens Ende
dieses Monats bei dem Präsidenten der Schulkommisfion,
Hrn. Pfarrer B. Becker, anmelden, von welchem auch

nöthige Aufschlüsse ertheilt werden.
Linthal, den lt. März 18SS.

Der Aktuar der Schulkommisfion:
"

P Zweifel.

DimstMsung
für thurgauische Primarlehrer.

Die dießjährige Dienkprüfung für thnrg. Primär-
lehrer fivdet Montag und Dienstag den t0. und tt.
April im Seminargebäude Statt und beginnt jeweilen

Morgens 7 Uhr. Anmeldunzen find mit den gefehlt-
chen Ausweisschristen zTauffchein und Zeugnisse über

Bildungsgang, sowie über allfällige praktische Leistungen)
bis zum S. April einzusenden an

Kreuzlingen. den lt. März tSKS.

Die Semiuardirettion.
Vakante Reallehrstelle.

An der dreiklasfigen Realschute in Nenukirch (Schaff-
Hausen) ist die zweite Stelle auf t. Mai dahier wieder

zu besetzen, wobei Unterricht in Latein und einigen

Realfächern verlangt wird. Die Stundenzahl ist die

gesetzliche von 30—32 Stunden, der Gehalt beträgt
2000 Fr. baar, nebst 3 Klafter Holz und Pflanzland.

Bewerber hiefür haben sich unter Ausweis über

Bildungsgang und bisherige Leistungen bis zum 28.
März bei dem Präsidentendes ErziehungSrathes, Hm.
Regierungsrath v. Waldkirch, schriftlich anzu-
melden.

Schaffhausen, 13 März tSKS.

Die Kauzlei des Erziehnngsrathcs.
Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu

haben, in Zürich bei Meyer und Ze ller:
Erklärung der Sonn- und Festtags-

Evangelien
des christlichen Kirchenjahres für Lehrer, Seminaristen

und Freunde des göttlichen Wortes von E. Sper-
ber, Seminarlchrer in Eisleben. Erstes Heft. Der
Weihnachtskreis. Preis Fr. t.

Kuhntsche Buchhandlung.
(E. Gräsenhan.)



88

Ausschreibung von Stipendien
fir Ausbildung von Selwvdarlehrern.

ES werde» anmit für wissenschaftlich und pädago-

gisch gehörig vorgebildete und fähige Jünglinge, die

sich zu Sekundarlehrern ausbilden wollen, Stipendien,

im Gesammtbetrage von Fr. 3000 zur Bewerbung

ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Anmeldungen bis 24.

April d. I. der ErziehuugSdirektion einzusenden und

sich bezüglich über ihre Familien- und Vermögensver-

Hältnisse sowie über gehörige wissenschaftliche und PS-

dagogische Vorbildung auszuweisen und die höhern Un-

terrichtsanstalten zn bezeichnen, an denen fie ihre Aus-

bildung suchen wollen.

Zürich, den it. März lkKZ.
Der Erziehungsdirektor:

vr Ed. Suter.
Der DirektionSsekretär:

Fr. Schweizer.

Verlag von Friedrich SchuUheß in Zürich.

Schulbücher für Gymnasien, Industrie-, Be-

zirks- und Sekundärschulen.

Beh«-Eschenburg. Schulgrammatik der
englischen Sprache, für alle Stufen des Unter-

richte? berechnet. 2 vermehrte «. verbesserte Auf-

läge. 8» brochât. Fr. 4. 20.

— englisches Lesebuch, für alle Stufen des

Unterrichte« berechnet und mit erklärenden und auf
die Grammatik des Herausgebers hinweisenden An-
merkungen versehen, 2 Kurse, 8°, br. Fr. 2.

Daverio, I- kro. „Soelt» cki zirose it»u»ne" àck

»so ckell» stuàiosa N»rentu oltramoàn» raeeolts,
Wohlfelle Ausgabe. 8' br. 2 Fr.

Eberhard, G., Lesebuch für die Mittel« und

Oberklassen schweiz. Volksschule», enthaltend den stu-

fenmäßig georduete» Lernstoff für den vereinigten

Sprach- und Realunterricht. Vierter Theil, mit 3S

Holzschnitten, 4. Aufl. (die fünfte uuter der Presse)

S». broch. Fr. 2. 20.

Egli, J.J. Geographie für höhere Volksschulen,
in drei Heften (auch einzeln zu Haien) 3. Aufl.

8°. br. Fr. t. 20.
Hage«, vr., K. Grundriß der allgemeinen Ge,

schichte. Ein Leitfaden für den Geschichtsunterricht

an höhern Lehranstalten, in drei Abtheilungen, alte,
mittlere und neuere Geschichte, 8°. br. Fr. 2.

Redaktion: vr. Th. Sc
Druck und Verlag: Z. Sei,

Kottlnger, H. M. Weltgeschichte für die HS-
Hern Volksschulen und zur Selbstbelebrunz. 4. durch-
gesehene Aufl. 8». br. Fr. t. S0.

Lâning, H. ». Z. Sartori. Deutsches Le-
sebuch für die untern und mittlern Klaffen höherer
Schulen (Gymnasien, Industrieschulen ». s. w. 2
Thle. 8«. br. Kr. 2. IS.

Meyer, D. I. Geographie für höhere Volks-
schulen, in drei Heften (auch einzeln zu haben). 8'.
br. Fr. t. SV

— 3. H. O. deutsche îlêbungsstûcke, zum
Uebersetzen in das Franzöfisch« für Jnduffrieschulen.
Gymnafien und höhere Bürgerschulen. 2. vermehrte
vnd verbesserte Anfl. 8». br. Fr. t. SS.

Drelli, C. von. Französische Chrestoma-
th te. I. Theil mit erklärenden Anmerkungen und
Vocabulair. 4. Aufl. Fr 2. SS.

— Zweite Aufl. 8». Fr. 2. SS.

SchultheH, Joh. Aehnngsftücke zum Uebersetzen
au« dem Deutschen ins Franzöfische, bestehend in
Erzählungen. Parabeln, Anekooten, kleinen Schau-
spiele» und Briefen, für mittlere Klassen von Gym-
nasten, Industrie- und Sekundärschulen. 7. durch-
gesehene Aufl. 8«. br. Fr. t. 50.

— Französischer Haodelskorrespondent
oder Handelsbriefe nach französischen Quellen zum
Ucbersetzen aus dem Deutschen ins Französische. 2.
umgearbeitete Auflage. 8°. br. Fr. 2. SS.

Schweizer, vr. <N>. Die «»organische Ehe-
mie, «in Leitfaden für den ersten Unterricht. 8«.
br. Fr. 3. S0.

Tafsv, Torgunto, vernsalemm« liberate. Mit An-
merkungen zum Schulgebrauch von L. H. Daverio.
8°. br. Fr. 4. 20

Bögelin, I- E. Die Schweizergeschichte ftir
Schulen. 4. Aufl 8». br. Fr. t. 30.

— Geschichte der schwezz. Eidgenossen-
schaft. 3. von H. Escher umgearbeitete und sott-
gesetzte Aufl. 2. Abdruck, 4 Bd. 12°. br. Fr. t4.

Wiesendanger, u. deutsches Sprachbuch für
die erst« Klasse der Sekundärschule», auf Grundlage
des neuen zürcherischen LehrplasS, 8°. br. Fr. t. K0.

(Das Sprachbuch für die zweite Klaffe erscheint vor
Beginn des Sommerkurses.)

Sutermeister, O. Leitfaden der Poetik (un-
ter der Presse.)

Gerne stellen wir Eremplare dieser größtentheils
weitverbreiteten Lehrmittel zur Einficht und bei Ein'
führung als Frei-Eremplare zu Diensten.

EmmiShofen, Kt. Thurgau.
»d, Kreuzliuge» Kt. Thurgau.

»



Schweizerische

Aàer-^eitung.
Organ des schweizerischen Lehrervereins.

X. Samstag, den 25. März 1865. Mr. RT.

NdonnemenISpreise: poftamtlich per Zahr Fr. s, Per Halbjahr Fr. 2. ?0; für VereinSmitglieder jährlich Fr. Z. 2».
Inserrionsgcbühr: Die gespalten« P-tjtjeile Z R». <tVe Krzr. oder -/z Sgr.)

Und abermat und wiederum i

Neber Deausfichtigung und Leitung der Primär- und Sekundärschulen.

I
Wir haben in den Scklußartikeln unserer statistischen Beiträge darauf hingewiesen, daß in

der Schweiz jährlich annähernd 12 Millionen Franken für die Volksschulen von Staat, Gc-
meinde und Familie ausgegeben werden. — Die dießfälligcn jährlichen Ausgaben des Kan-
tons Zürich z. B. mögen, wenn man die Zinse des Gebäudekapitals u. s. w. in Rechnung

bringt, über eine Million Franken betragen.

Obgleich die finanzielle Rücksicht nicht als Hauptsache voransteht, ist dieselbe doch an sich

schon bedeutsam genug, um auf die Frage zu leiten: Ist die Beaufsichtigung der Volksschulen
derart organifirt und bethätigt, daß Staat, Gemeinde und Familie mit Zuversicht annehmen

dürfen, es werden so grosse pekuniäre Opfer abch überall zweckmäßig und
nutzbringend verwendet?

Dieser Tage kam uns ein Notizenhcst aus dem Jahr 1856/51 wiederum in die Hände, und
beim Durchblättern desselben lasen wir, was unter Nr. 11 über die Frage: Soll eine ein-
heitliche Inspektion der Volksschulen eingeführt werden? geschrieben steht. Die
Notizen beziehen sich nämlich auf die Revision des zürcherischen Schulgesetzes. Schon unter
A. EscherS Direktion waren die Materialien gesammelt und aufs gründlichste geprüft und be-

rathen worden. Escher schien jedoch die Ueberzeugung gewonnen zu haben, daß nicht sowol ein

neues Schulgesetz, als vielmehr eine Revision zur Verbesserung und Erweiterung einer Anzahl
des Bestehenden erforderlich sei; eine Ueberzeugung, die auch wir theilten.
Obige Frage war den Schulbehörden, Lehrkapiteln u. n. A. zur Begutachtung vorgelegt

worden. Lesen wir nun die bezüglichen Stellen unsers Notizenheftes! *)
Daß in Hinficht auf die Inspektion eine eingreifende Verbesserung wünschbar sei, darin

stimmen fast alle vorliegenden Gutachten überein. Wie aber diese Verbesserung erzielt werden

soll, hierüber sind die Ansichten und Vorschläge ziemlich verschieden. Mehrere rufen einem

Kantonal-Jnspektor; Andere wollen etwa vier Inspektoren; wieder Andere wollen

Bezirks-Jnspektoren und einen Kantonal-Jnspektor. Es sei uns gestattet, diese

Ansichten kurz zu beleuchten.

') Richtjürcherische Leser werden darauf aufmerksam gemacht, daß die Beaufsichtigung der Volksschulen

de» K. Zürich den Bezirks- und Gemeindsfchulpflegen schon seit 1832 anvertraut war und jetzt noch anvertraut ist.
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Zur Aufstellung eines Kantonal-Jnfpektors, der verpflichtet würde, während eines gewissen

Zeitraumes, etwa in drei Jahren, sämmtliche Volksschulen der Kantone zu besuchen, könnten wir
nicht stimmen. Im Kanton Zürich sind, selbst abgesehen von den Stadtschulen, gegenwärtig

(1851) etwa 515 Primär« und Sekundärschulen. Es müßte also ein solcher Inspektor jährlich
170 Schulen inspiziren. Wenn man unter Inspektion bloß ein Besuchen und Nachsehen ver-
steht, so ließe sich die Sache noch machen; begreift man aber darunter, daß der Inspektor einen

Lehrer genau in seinem Schulgeschäfte kennen lerne; deß er, der Inspektor selbst, in jeder Schule

einige Stunden genau prüfe und untersuche: dann geht es über eine Manneskraft, 170 solcher

Inspektionen in einem Jahre vorzunehmen. Und sollte er auch einige Zeit diese Riesenarbeit

aushalten: er wird bald genug erschöpft und gelähmt sein. Anders würde sich die Sache ge-

stalten, wenn ein solcher Kantonal-Inspektor nach eigener Wahl, jedoch in angemessener Berück-

sichtigung aller Bezirke, jährlich etwa 60 Primär- und eine kleinere Anzahl Sekundärschulen

inspizirte, und zwar absichtlich Schulen, die theils als schwächere,als mittlere, als gute
bezeichnet find. Dieselben würde er aufs genaueste untersuchen und dem Erziehungsrathe aus-

führlich und treulich berichten. Dadurch würde zunächst die Erziehungsbehörde einmal über den

Gang und Stand des Schulwesens richtig aufgeklärt. Die Fehler und Mängel kämen zu ihrer
Kenntniß, und sie könnte im Allgemeinen die nöthigen Maßregeln ergreifen. Man erhielte zur
Beurtheilung einen allgemeinen und richtigen Maßstab und die nöthige Einheit fände einen festen

Haltpunkt. Wenn man auch wüßte, daß die Inspektion nicht alle Schulen treffen könnte, so

müßte doch jeder Lehrer die Möglichkeit annehmen, daß sie auf seine Schule fiele, und in diesem

Gedanken läge ein starker Antrieb zu fleißiger Pflichterfüllung. Daß überdicß der Inspektor
zunächst auch jene Inspektionen zu besorgen hätte, mit welchen ihn der Erziehungsrath besonders

beauftragte, versteht sich von selbst. Wäre ein solcher Inspektor, was er nothwendig sein sollte,

zugleich ein praktischer Schulmann, so erfüllte er in seiner Art die Aufgabe eines wan-
dernden Musterlehrers und seine eraminatorischen Lektionen müßten nicht nur auf die inspizirten,
sondern auf alle Schulen einen höchst wohlthätigen Einfluß äußern. Die Anstellung könnte

durchaus nur eine periodische sein, etwa mit sechsjähriger Amtsdauer und zulässiger Wieder-

erwählung. Das Minimum der Besoldung für einen solchen Mann müßte immerhin, neben

Rückerstattung der Reiseauslagen, wenigstens jährlich 3500 Fr. betragen.

Ein zweites Gutachten will vier Schulinspektoren, durch die dann jedes Jahr alle
Schulen inspizirt würden. Jeder derselben hätte also jährlich über 150 Inspektionen zu machen.

Je den zweiten Tag eine solche durchs ganze Jahr hinfort. Es wird schwer sein, vier ausgezeichnete

Männer mit der geistigen und körperlichen Kraft, mit der praktischen Erfahrung und Gewandt-
heit, mit der Begeisterung und Ausdauer zu finden, wie es zu einer solchen Aufgabe erforderlich
ist. Die Erfahrung lehrt, daß Jnspektionsgeschäfte, wenn fie so geübt werden, wie wir sie vor-
hin bezeichnet haben, ungemein anstrengen und die Kräfte abreiben. Junge rüstige Männer
mögen da einige Zeit aushalten; aber gewiß nicht länge. Und haben sie sich dann erschöpft

und sind für die Stelle nicht mehr geeignet, was soll aus ihnen, da kaum eine Pension aus-
gesetzt werden kann, nun weiter werden? Eine lebenslängliche Anstellung wäre gegen den Zweck

des Amtes, und wenn man jedem dieser vier Inspektoren auch jährlich Fr. 3000 aussetzte: bei

ihren vielen Reiscauslagen könnten fie ein größeres Ersparniß für die Zeit der Schwäche und

der Noth kaum zurücklegen.
Eine dritte Meinung spricht für Bezirks- oder Kreisinspektoren, in der Art, wie

sie in andern Kantonen, z. B. Thurgau, Aargau, St. Gallen, bestehen; d. h. es ist zumeist
einem Pfarrer, Arzte, Advokaten oder sonst einem Manne von Bildung das Jnspektionsgeschäst

gegen ein kleines Taggcld übertragen, als ein Nebenamt. Im Allgemeinen ist das Urtheil
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über die Leistungen solcher Inspektoren kein sehr günstiges, und cö ist die Wünschbarkeit einer

andern Einrichtung schon oft ausgesprochen worden. Die Inspektion ist etwa nichts weiter, als
daß der Herr Inspektor unter dem Jahr, wenn's ordentlich geht, einmal sich die Schule beschaut,

und dann ziemlich passiv der öffentlichen Jahresprüfnng beiwohnt.*)
Einzelne Inspektoren machen zu Anfang ihrer Amtszeit eine rühmliche Ausnahme; bald

aber führt auch sie die Gewohnheit ins Geleise des Gehenlaffens. Wie könnte man etwa gar
von diesem oder stirem Inspektor, der selbst weder Didaktiker noch Methodiker ist, erwarten,
daß er fördernd in das Schulgeschäft eingreifen oder auch nur ein entschiedenes und richtiges

Urtheil in Sachen abgebe Was die Erfahrung längst als ungenügend bezeichnet, kann man

nicht als eine Verbesserung anstreben wollen.

Basellaub Das Volksblatt Nr. 31 erwähnt eines Vorganges, der die schärfste Rüge

verdient, insofern die Darstellung wahrheitsgetreu ist. Es wird nämlich berichtet, daß das

Kadettenkorps der Bezirksschüler veranlaßt worden sei, den RegiernngSrath Hänner zum Objekt

ihres Fastnachtsmuthwillens zu wählen. Wäre wirklich eine solche Ungebühr auch nur geduldet

worden? Hoffentlich doch nicht l
Glarns. Wir erlauben uns, die Leser dieses Blattes auf den Bericht der Schulpflege

Schwanden (s. Anz.) besonders aufmerksam zu machen. Es ist hier von einer Sache die Rede,

die wahrlich für die Gesundheitspflege der Schuljugend eben so wichtig ist, wie die bereits

mehrmals besprochene „Schulbank". — „Luftreinigung, ökonomische Heizung,
Erneuerung der Luft" — das sind sanitarische Bedingungen von höchster Bedeutung.

Freiburg. Der Educateur Nr. 6 enthält in einer von Hrn. Lehrer Thalmann zu-
sammcngestellten Tabelle die Hauptresultate unserer schulstatistischen Artikel vom Jahrgang 1864.

Wir danken für diese Aufmerksamkeit. — Ausländische politische Zeitschriften ersten Ranges haben

ebenfalls Auszüge auS jenen Artikeln gebracht, sicherlich der Schweiz nicht zur Unchre. Von
schweizerischen Zeitungen hat unsers Wissens kaum eine von jenen statistischen Arbeiten Notiz
genommen, wie ja überhaupt der Lehrerzcitnng von publizistischer Seite, selbst von der päda-

gogischcn, keinerlei Ermunterung, mitunter sogar geheime und öffentliche Gegenwirkung zu Theil
wird. Ein früherer Redaktor (so schreibt man uns) habe bei seinem Rücktritte ausgerufen:

„Da soll ein Anderer dieses Corpus galvanisiern!" — Unsere Hauptklage bezieht

sich jedoch nicht sowol auf Mangel an aktiver Unterstützung, als vielmehr darauf, daß man den

Wirkungskreis der Lehrerzeitüng durch leichtsinnige und böswillige Angebereien und Verketzerungcn,

durch kantonale und personale Eifersüchteleien mehr und mehr zu beschränken trachtet.

Paris. Der Abendmoniteur und der Hauptmoniteur enthalten über die Unterrichts-
frage eine Note, welche die von dem Unterrichtsminister beantragte Verpflichtung zum unent-

geldlichen Schulbesuch vorläufig noch in das weite Reich der „Utopien" verweist. Diese Note

lautet folgendermaßen: „Die durch den Bericht des Hrn. Unterrichtsministers angeregten wich-

tigen Fragen über den Volksunterricht sind während mehrerer Sitzungen der Minister und Ge-

heimrathSmitglieder unter Vorsitz des Kaisers diskntirt worden. In Folge dieser Berathungen

hat Se. Majestät verfügt, einen in nachstehenden Hauptsätzen sich zusammenfassenden Gesetz-

»> In die Monate März und April fällt die Hauptthätigkeit dieser Inspektoren. Da muß einer manche Woche

hindurch fast Tag skr Tag ei» (sogar zwei) Schuleramen „abnehmen." Ein „Abnehmen" muß dabei aller

dingS vorkommen, nämlich ein Abnehme» der Kräfte und Theilnahme auf Seite deck Hrn. Inspektors. Die Ein-

richtung, daß ein Inspektor jedes Jahr der Schulprüsung jeder Schule beiwohne, ist eben nur herkömmliche

Sitte. Weit besser wär's, der Inspektor könnte Kraft und Zeit aufs ganze Jahr vertheile».
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Entwurf der Prüfung des Staatsraths zu überweisen: 1) die freien Elementarlehrer bedürfen
keines vorher eingeholten Zeugnisses ihrer Lehrbefähigung; 2) die Gemeinden mit mehr als
fünfhundert Seelen Bevölkerung müssen eine öffenliche Mädchenschule besitzen; 3) es werden

Belohnungen für fleißigen Schulbesuch den Kindern ertheilt, welche vom siebcntcn^bis dreizehnten

Jahr regelmäßig dem öffentlichen Unterricht beiwohnen; 4) das Minimum der jährlichen Be-

solvnng der Elemcntarlchrcrinnen wird auf 590 Fr. festgesetzt; 5) die Besoldung der HülfS-
lehrer und Hülfslehrerinnen wird verbessert, und ihre Ernennung dem Präfekten übertragen; 6)
die Ausübung des durch frühere Gesetze den Gemeinden übertragenen Rechts, Freischulcn zu er-
richten, soll größere Wirksamkeit erhalten. Jede Gemeinde soll ermächtigt werden, außer ihren

gegenwärtigen Geldmitteln noch zwei besondere Centimes von den vier direkten Steuern auf
Errichtung dieser Freischulcn zu verwenden. Im Fall der Unzulänglichkeit dieser Mittel kann

die Gemeinde einen Zuschuß vom Departement erhalten, und es wird der Staat den noch zu
deckenden Rest der Ausgabe tragen. Die Besoldung des Lehrers der Freischule darf nicht ge-

ringer sein, als das Schulgeld und die feste Besoldung zusammengenommen cö sein würde.

Dieser Gesetzentwurf beruht nicht auf den von dem Minister des öffentlichen Unterrichts ent-

wickelten Prinzipien, allein sein Bericht ist als Ausdruck seiner persönlichen Ansicht und wegen
der Wichtigkeit der in ihm enthaltenen Aufschlüsse der Oeffentlichkcit übergeben worden.

Diese Bestimmungen, namentlich Nr. 1 und 2, scheinen uns sehr geeignet, jede durch-

greifende Schulverbesserung unmöglich zu machen. Also die „freien" Lehrer (wahrscheinlich un-
wissende Brüder u. dgl.) brauchen kein FähigkcitSzcugniß; in Orten mit 599 Seelen getrennte
Mädchenschulen, sicher das beste Mittel, um zwei Zwergschulen in einem solchen Orte zu ge»

stalten. Adieu, bonapartische Volksbildung!
Leipzig. Das zur Besserung verwahrloster Kinder errichtete Pestalozzistift Hierselbst,

welchem neuerdings wiederholt Zöglinge entflohen sind, und dessen Einrichtung und Erziehungs-
weise zu den gerechtesten Bedenken Veranlassung gegeben hat, ist in einer Sitzung unserer Stadt-
verordneten abermals Gegenstand einer höchst interessanten und dicßmal hoffentlich entscheidenden

Debatte gewesen. Wie seiner Zeit gemeldet, war von den Stadtverordneten unlängst der Rath
ersucht worden, die unter seiner Obhut stehenden Kinder, welche bisher gegen eine jährliche Re-

muncration von 59 Thalern im Stift erzogen wurden, demselben wieder zu entnehmen; der

Rath schien aber durch die gegen das Stift vorgebrachten Beweise noch nicht hinreichend über-

zeugt zu sein, und erbat sich weitere Belege für die erhobenen Beschuldigungen. Letzthin nun wurden
diese Belege in Fülle vorgebracht. Auf Grund dieser Schilderungen beschlossen die Sladtverord-
nctcn dem Rath zu erklären, daß sie für die Verpflegung der in der genannten Anstalt unter-
gebrachten Kinder über den 31. März d, I. hinaus unbedingt keinen Pfennig mehr bewilligen
werden, und da die Berechtigung der Stadtverordneten zu einer solchen Ausübung ihres Ver-
Willigungsrechts außer allem Zweifel steht, so ist der Rath gezwungen, das bisher zwischen der

Stadt und dem Pestalozzistift bestehende Verhältniß zu lösen. Da nun die aus „frommen
Mitteln" begründete Anstalt ohne diesen Zuschuß aus der städtischen Kasse unbedingt nicht mehr
lebensfähig ist, so dürfte ihr letztes Stündlein näher sein, als Mancher gedacht. Die Aufregung
und Entrüstung, welche die Vorgänge im Pestalozzistift hier hervorgerufen, ist — «ans xlrraso
— ungeheuer? (Es ist eben eine eigene Flugschrift über den Gegenstand erschienen: „Das
Proletaricrkind" von Ludwig Wückert. Leipzig.)

Von den Pcstalozzistiftnngen ließ sich hüben und drüben Manches berichten, das zum Nach-
denken über dergleichen Institute anregen sollte. Allein die Zeit ist noch nicht gekommen, da

man ruhig und wahrheitsgetreu die Frage diskutiren kann: Wäre nicht überhaupt eine wirk-
liche Familicnerziehung die naturgemäße und darum die rechte?
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PreuHen. Nach einer amtlichen Uebersicht der „Verbesserungen der Elcmentarlehrer-
bcsoldungen in den 12 Jahren 1852 bis 1863" hat der Zugang an Zulage» und neuen Be-

soldungen betragen: 1) in den Jahren 1852—1862 aus Mitteln der Gemeinden 665,292 THIr.,
aus SlaatS-,v Stiftungs- ic. Fonds 61,812 Thlr. ; 2) im Jahr 1863 aus Mitteln der Gc»

meinden 49,732 Thl>; aus Staats-, Stiftung- :c. Fonds 3777 Thlr.; zusammen in diesen 12

Jahren 783.6t 3 Thlr.
Preußen zählt zirka 24,666 Primärschulen. Demnach hätte im Jahr 1863 durchschnittlich

jede Schule aus „Staats-, StiftungS- :c. Fonds" zirka 6 Thlr. erhalten. —
Mehr braucht's nicht, um die Rückschritte des preußischen Schulwesens zu konstatircn.

Die Zhurg. Zeitung berichtet neulich, daß in Potsdam während 12 Jahren nur drei

Rekruten vorgekommen, die weder lesen noch schreiben konnten. (îreànt ààeus 1851/52 z. B.
zeigten in der Provinz Preußen nur 45 Prozent eine genügende, 44 Prozent eine ungenügende,

11 Proz. gar keine Schulbildung.

Pädagogische Sentenzen.

(Gesammelt »on Pfarrer und Schulinspektor Cartier in .Nri'egstettc»

6) Pestalozzi: „Es ist unstreitig, daß die Kinder sich gegenseitig schneller finden nnd AllcS
lieber von einander annehmen, als von größern Leuten."

7) Rousseau: „Wir verstehen cS nie, unS in die Sphäre der Kinder zu versetzen; wir
gehen nicht auf ihre Ideen ein, wir leihen ihnen die unsern. Das Ziel muß man früher
kennen, als die Bahn."

8) Schlosser: „Mit Mühe und Anstrengung arbeiten lernen ist das Hauptgcsckäsl der

Erziehung."

9) Krnuse: „Der Erzieher strebe aus allen Kräften, den Zögling vortrefflicher zu machen

als er selbst ist."

16) Wie land: „Die Erziehung ist die erste, wichtigste und wesentlichste Angelegenheit deS

Staates; die würdigste Sorge deS Regenten urrd seiner Räthe."

Mitglieder des Lehrervereins nnd weitere Abonnenten der Ichrerzeitung.
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